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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  0071/19 

Titel 

Abriss Mauer am Kindergarten bzw. Klostergelände "St. Ursula" 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

1. Handelte es sich bei den abgerissenen Elementen um historische Mauern (angrenzende 

Stadtmauer, Klostergelände etc.) und unterlagen sie ggf. einem besonderen Schutz? 

 

Ja, es handelt sich hier um eine historische Mauer, sie war Teil der Einfriedung des 

Ursulinenklosters. Dieser Bereich steht unter Denkmalschutz. 

 

2. Welche Genehmigungen waren erforderlich? 

 

Ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Erlaubnis zum Abbruch und eine Genehmigung wären 

erforderlich gewesen. Das Mauerstück wurde ohne Kenntnis der Denkmalbehörden abgetragen. 

 

3. Welche Sicherungsmaßnahmen wurden auf Grund der Nähe zur Kita vorgenommen? 

 

Auch über evtl. Sicherungsmaßnahmen sind die Denkmalbehörden nicht informiert.  

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Hemmelmann 
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